
Nachtrag I zum Taxireglement vom 27. September 19941  sRS 713.1 

vom  

 

 

 

 

 

I.  Das Taxireglement vom 27. September 19941 wird wie folgt 

geändert: 

 

Strafen Art. 16 

Wer den Vorschriften dieses Reglements oder dem Reglement 

zum Vollzug des Taxireglements zuwiderhandelt, wird mit Busse 

bestraft. 

Strafbar ist auch die fahrlässige Zuwiderhandlung. 

 

Bekanntgabe der Art. 19 

Taxitarife  Die Tarifansätze für Taxifahrten sind im Wageninnern und min-

destens auf der rechten Fahrzeugaussenseite in gut lesbarer 

Weise bekanntzugeben. Im Wageninnern müssen die Tarifansät-

ze sowohl vom vorderen als auch vom hinteren Sitz des Wagens 

problemlos erkennbar sein. Mit der Aufschrift "Trinkgeld inbegrif-

fen" ist deutlich zu kennzeichnen, dass das Trinkgeld in den Fahr-

taxen inbegriffen ist. 

Während der Fahrt muss der geschuldete Fahrpreis für Fahr-

gäste auf der Taxuhr jederzeit erkennbar sein. 

II.  Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum und 

bedarf der Genehmigung des zuständigen kantonalen Departe-

ments. 

 Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 

 

St.Gallen, den 

 

 

Im Namen des Grossen Gemeinderats 

Der Präsident: 

Beat Schäfli 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 
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